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RS OGH 1969/10/20 Bkd31/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1969

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Rechtsanwalt in Gegenwart

des Richters und StAFs nach Schluß der Verhandlung zum Zeugen erklärt: "Wenn Sie noch einmal dorthin kommen,

werden sie verprügelt".
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